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Provisorische Gefahrenstellenbeseitigung in Berlin – Neukölln

Berlin Neukölln 
UHB 2 (OT Buckow, Gropiusstadt)

Erläuterungen:

Die in dem Zeitraum vom 01.05.2026 bis 30.04.2027 im Bezirk Neukölln anfallenden Gefahrenstellen werden auf der Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung vergeben.

Die nachfolgende Leistungsbeschreibung enthält alle Arbeiten nach Art, Inhalt und Menge gemäß § 9 VOB-A. Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Schätzwerte auf der Grundlage der in den letzten Jahren angefallenen Arbeiten.

Die Einheitspreise für alle Positionen der Leistungsbeschreibung sind einzutragen. Sie sind als Netto-Preise einzutragen. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird der Rechnungssumme zugeschlagen.

Die Kosten für das Vorhalten von Geräten und Maschinen, für die Baustelleneinrichtung, für die Kennzeichnung, Absperrung und Beleuchtung der Baustelle gemäß RSA, für Wägegebühren, Bauleitung usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Davon ausgenommen sind Absperrmaßnahmen nach Pos. 13.8 des Leistungsverzeichnisses.
Die auf der Baustelle gewonnenen Materialien sind nur auf Weisung der Bauleitung fachgerecht zu entsorgen.

Die Mängelmeldungen (Schadenszettel) sind täglich zwischen 12.00 und 13.00 Uhr bei dem zuständigen Unterhaltungsbezirk abzuholen und umgehend nach Beseitigung der Schadensstellen an das Tiefbauamt zurück zu geben. Die Belege zu den Rechnungen (Schadenszettel) sind dem Bauaufseher des Tiefbauamtes jeweils am folgenden Tag zur Anerkennung vorzulegen. 

Mit der Übernahme der Mängelmeldungen durch die beauftragte Firma geht die Haftung auf den Unternehmer über.


Über die ausgeführten Leistungen hat der Auftragnehmer den Rechnungen Belege beizufügen, die folgende Angaben enthalten müssen:


genaue Ortsangabe der Schadensstelle

Art der ausgeführten Arbeiten

Abmessungen der ausgeführten Leistungen

Datum der Ausführung.

Zur Gefahrenabwehr hat der Auftragnehmer eine durchgängige Erreichbarkeit (Notfallnummer) von 24 Stunden zu gewährleisten. 

Eine gesonderte Vergütung für diese Leistung erfolgt nicht.

Der Einsatz von Arbeitskräften ist der Masse der zu beseitigenden Schäden anzupassen. Ein Anspruch auf ununterbrochene Beschäftigung besteht nicht.


Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aufgefundenes Wurzelwerk nicht eigenmächtig zu entfernen ist. Der Auftraggeber ist unverzüglich darüber zu unterrichten.

Das Straßengrün, insbesondere Straßenbäume dürfen nicht beschädigt werden. Arbeiten an Baumwurzeln sind vom Naturschutz- und Grünflächenamt (NGA) durchzuführen.

Das Entfernen von Wurzelwerk, Wurzelgeflecht oder -teppich und von Wildwuchs sowie die fachgerechte Entsorgung ist in die Einzelpositionen einzurechnen wird nicht gesondert vergütet. (siehe Merkblatt NGA)

Die Überschreitung der auf den Mängelmeldungen vorgegebenen Flächenmaße/ Mengen bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Eigenständige Veränderungen werden nicht anerkannt.


In allen Positionen ist die Lieferung sämtlicher Materialien einzurechnen, sofern in den Positionen nichts anderes ausgewiesen ist.

Für die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Transporte sind grundsätzlich  Transportentfernungen innerhalb des Bezirkes Neukölln vorzusehen, diese Leistung wurde in die entsprechenden Positionen eingerechnet (N).

Die Abgabe und Annahme von Baustoffen auf dem Werkhof Neukölln
Buckower Damm 20, 12349 Berlin, ist nur in der Zeit von 7.00 – 8.00 Uhr möglich.

Die zum Einsatz kommenden Kraftfahrzeuge sind deutlich mit dem Namen, Anschrift und Telefonnummer des Auftragsnehmers zu kennzeichnen. Die eingesetzten Mitarbeiter sind zu verpflichten ihre Sozialversicherungsausweise bei sich zu führen und auf Verlangen den Mitarbeitern des Aufraggebers vorzuzeigen.
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